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Erholungs- und Sonderurlaub der Leiterinnen und Leiter 

von Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums 
 

RdErl. d. Innenministeriums v. 21. 1. 1998 -II A2-1.36.00-8/98¹) 

1. Die Leiterinnen und Leiter der Behörden und Einrichtungen des Landes in meinem Geschäfts-
bereich bestimmen Beginn und Dauer ihres Urlaubs im Rahmen der geltenden Vorschriften 
selbst. Sie haben der Aufsichtsbehörde rechtzeitig, d.h. in der Regel eine Woche vor Urlaubsan-
tritt, Urlaubsbeginn, -ende und -an-schrift sowie die Regelung der Urlaubsvertretung mitzuteilen.

2. Die Genehmigung von Sonderurlaub gemäß §§ 4, 9 und 12 Sonderurlaubsverordnung behalte 
ich mir vor, soweit nicht nach den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen die Zuständigkeit einer 
nachgeordneten Behörde oder Einrichtung gegeben ist.

3. Die Vertretung der Leiterinnen und Leiter der Behörden und Einrichtungen hat für einen Ur-
laub, der während der Wahrnehmung der Vertretung unerwartet erforderlich wird, vor Antritt des 
Urlaubs die Zustimmung der Aufsichtsbehörde schriftlich, in dringenden Fällen fernmündlich ein-
zuholen.
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